Arbeitssicherheit

Staatliche Rechtsvorschriften

ArbSchg §4 Arbeitsschutzgesetz

HGB §62    Handelsgesetzbuch

SGB VII    Sozialgesetzbuch

BGB §618   Bürgergesetzbuch

Owig       Ordnungswidrigkeitgesetz

Asig       Arbeitssicherheitsgesetz

Arbstatt V Arveitsstätten Verordnung

Gefstoff V Gefahrstoff Verordnung

GSG        Geräte Sicherheits Gesetz

Verordnung über Überwachungsbedürftige Anlagen

Betriebsarzt

Sicherheitsfachkraft

Betriebsrat             beratende Tätigkeit

Sicherheitsbeauftragte  nicht Weisungs befugt

Arbeitsschutz

Gesamtheit aller Maßnahmen, die Leben und Gesundheit des Menschen schütz und seine Arbeitskraft erhalten.

Arbeitsschutz: Arbeitssicherheit (Unfallverhütung), Verletzungsverhütung.

               Gesundheitsschutz, Berufskrankheitenverhütung, Verhütung bedingter

               Krankheiten.

               Rehabilitation, Wiederanpassung nach Verletzung.

                   Arbeitsschutzbereiche

   Technischer Arbeitsschutz                    Sozialer Arbeitsschutz

 Gerätesicherheitsgesetz                      Arbeitszeitgesetz

 Arbeitsstättenverordnung                     Jugendarbeitsschutzgesetz

 Gefahrstoffverordnung                        Mutterschutzgesetz

 Unfallverhütungsvorschriften                 Betriebsverfassungsgesetz

Pflichten und Verantwortung des Unternehmers

Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufserkrankungen, Gesundheitsgefahren.

Einrichten, Betreiben der Arbeitsstätten nach Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor.

Beurteilung der Arbeitsbedingungen, ermittlung der Gefährdung.

Gelder für Arbeitsschutzeirichtungen bereitstellen.

Arbeitsschutzausschüsse bilden

Geeignete Mitarbeiter auswählen(Vorgesetzte,Betriebsärzte,SiFa,SB,Ersthelfer)

Anweisungen zum Arbeitsschtz Überwachen

UVV auslegen

Unterweisungen der Versicherten nach UVVén

Pflichtenübertragung durchführen

Gegenüber BG, StAfA UVVén und Rechtsverordnungen beachten

Anordnungen der BG,StAfA befolgen

Besichtigungen durch BG StAfA gestatten.

Arbeitssicherheit

Sicherheitsstandart nach Stand der Erkenntnisse.

Arbeitssicherheit: Schutz vor Gefahren durch 1. Gefahrlose technische Einrichtung

                                             2. Sichere Arbeitsabläufe

                                             3. Sicheres Verhalten

                                             4. Körperschutz

                                             5. Gesundheitsbetreung

Unterweisungen

Vorher:  Wer Unterweisen will, muß informiert sein

         Gefahren / Gefährdung

         Schutzmaßnahmen

         Betriebliche Regelungen und Anweisungen

Nachher: Kontrollieren

         Arbeitsweise

         Arbeitsweise unsicher ansprechen

         Gründe erfragen

         Unsichere Arbeitsweise nicht dulden

         Unterweisung wiederholen

         Vorbildliche Arbeitsweisen herausstellen

Worüber: Auf Tätigkeit beziehen

         Arbeitsverfahren

         Arbeitsmaschinen, Werkzeug

         Werkstücke

         Werkstoffe, Gefahrstoffe, Hilfsstoffe

         Benachbarte Arbeitsplätze

         Transport und Verkehr

         Feuer, Explosionen

         Die Umgebung nicht vergessen über Schutzmaßnahmen durch:

         Befolgen der Arbeitsanweisung

         Sichere Arbeitsweisen

         Benutzen der Sicherheitseinrichtungen

         Verwenden der PSA

         Einsatz der Feuerlöscheinrichtungen

         Kenntnisse über Erste Hilfe, Rettungskette

         ( Für jede Gefährdung geeignete Schutzmaßnahmen nennen )

Wie:     Umfassend, verständlich und möglichst vor Ort.

         Im Gespräch mit den Mitarbeitern.

         Gefahren der Tätigkeiten aufzeigen

         Sichere Arbeitsweisen nennen und begründen

         Sicherheitseinrichtungen erläutern

         Sichere Arbeitsweisen zeigen ( vormachen )

         Verständnis durch Hinterfragen feststellen

         Auf Zwischenfragen eingehen

         Anweisungen klarmachen und begründen

         Falls erforderlich Dolmetscher hinzuziehen

         Unterweisungen sind bestandteil jeder Arbeitsanweisung

Schrift: Kurze Aufzeichnungen sind hilfreich

         Das zu besprechende Thema

         Die wichtigsten Stichworte

         Datum des Gesprächs

         Teilnehmer

         Vormerken des nächsten Termins

         Dient als Nachweis

Wer ist

Zu Unter-

Weisen : Sicheres Verhalten setzt Wissen voraus

         Jeder, besonders aber

         Neue Mitarbeiter und Jugendliche

Wann:    Jeder hat ein Recht auf Unterweisung

         Bei Einstellung oder Umsetzung

         Vor jeder neuartigen Tätigkeit

         Vor Arbeiten in ungewohnter Umgebung (Störungssuche, Instandhaltung )

         Bei Erkennen unsicheren Verhaltens

         Bei aktuellen Anlaß ( Unfall )

         Bei Rückfragen der Mitarbeiter

         Mindestens eimal jährlich wiederholen

Wer muß

Unter-

Weisen:  Jeder Vorgesetzte hat die Pflicht, seine Mitarbeiter zu unterweisen

         Jeder Vorgesetzte unterstützt durch

         Fachkraft für Arbeitssicherheit

Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit schriftlich zu bestellen.

Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit:
Den Arbeitgeber zu beraten insbesondere bei: Plannung, Ausführung und Unterhaltung

                                             Von Betriebsanlagen und von sozialen

                                             Und sanitären Einrichtungen.

                                             Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln.

                                             Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeits-

                                             Stoffen.

                                             Auswahl und Erprobung von Körperschutzmittel

                                             Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsab- 

                                             Laufs, der Arbeitsumgebung und in sonstigen

                                             Fragen der Ergonomie.

Die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor der Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren,insbesondere vor der Einführung sicherheitstechnisch zu überprüfen.

Die Durchführung des Arbeitzschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im Zusammenhang damit: Arbeitsstätten regelmäßig begehen festgestellte Mängel dem Arbeitgeber oder sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung hinzuwirken.

Auf die Benutzung der PSA zu achten.

Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen und auszuwerten.

Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle dem Arbeitgeber vorschlagen.

Das alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten sie zu belehren und bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken.

Sicherheitsbeauftragte:
Bestellung: Gemäß §22SGB VII und §9 VBG1 werden Sicherheitsbeauftragte bestellt.

Aufgabenstellung:  Weitergabe von Sicherheitsinformationen

                   Einwirkung auf alle Mitarbeiter zum sicherheitsbewußten Handeln.

                   Beteiligung bei der Einweisung von Arbeitsplatzneulingen.

                   Unterstützung der Leitung bei der Durchführung des Arbeitsschutzes

                   Teilnahme an Besprechungen in Fragen Arbeitsschutz

                   Teilnahme an Inspektionen durch AS, Behörden, BG und Staatliches Amt    

                   Für Arbeitsschutz sofern hier Sachverhalte des Arbeitsschutzes handelt

                   Mitwirkung an Aktivitäten des jeweiligen Betriebes zum Arbeitsschutz

                   Teilnahme an Unfalluntersuchungen

                   Beteiligung bei der Erprobung von PSA

                   Meldung Sicherheitstechnischer Mängel an Vorgesetzten

                   Beseitigung Sicherheitstechnischer Mängel soweit möglich

                   Enge zusammenarbeit mit BR, Betriebsarzt und AS im Rahmen der 

                   Gesetzlichen Vorschriften.

Betriebsverfassungsgesetz von 1972 regelt Rechte und Pflichten des BR

Für den Arbeitsschutz wichtig: §80 BR überwacht Durchführung geltender Gesetze/Verordnung

                                                             Unfallverhütungsvorschriften

                               §87 BR hat Mitbestimmung bei Regelungen:

                                                             zum Gesundheitsschutz

                                                             zur Verhütung von Unfälle

                                                             zur Verhütung von Berufs

                                                             Krankheiten.

                               §89 BR unterstützt zuständige Behörden,Unfallversicherungs

                                                             Anregung

                                                             Auskunft

Der BR nimmt teil an an den Betriebsbesichtigungen, Unfalluntersuchungen, Arbeitsschutz und Sicherheitsausschußsitzungen.

Notwendigkeit sozialer Sicherung
Allgemeine Menschenrechte Artikel 25 ( Jeder Mensch hat Anspruch auf Lebenshaltung )

Grundgesetz               Artikel  1 ( Unantastbarkeit der Menschenwürde )

Grundgesetz               Artikel  2 ( Recht auf körperliche Unversehrtheit )

Grundgesetz               Artikel  3 ( Gleichheit vor dem Gesetz )

Grundgesetz               Artikel  6 ( Schutz von Ehe und Familie )

Grundgesetz               Artikel 12 ( Recht von freie Wahl von Beruf und Arbeitsstätte )

Grundgesetz               Artikel 14 ( Schutz des Eigentums )

Begriff der sozialen Sicherung

Regelung in Staaten mit einem ausgebauten System sozialer Leistungen, die den Menschen vor äußerer Not bewahren, bei Krankheit, Unfall, Arbeitslosigkeit, tod des Ernähers der Familie.

Möglichkeiten sozialer Sicherung

Individuelle Möglichkeiten: Sparen von Geld

                            Wertpapiere

                            Anlage in Grund- und Kapitalvermögen

Gefahrengemeinschaft      : Versicherungen

Staatliche Maßnahmen      : Fürsorge

                            Vorsorge

Aufgaben der Krankenversicherung

Die Krankenversicherung hat die Aufgabe, die Gesundheit zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bessern.Sie haben den Versicherten Aufzuklären, zu Beraten und auf ein gesundes Lebensverhältniss hinzuwirken.

Begriff der Krankheit

Es gibt keine eindeutige Definition des Begriffs Krankheit

Krankenversicherungsgesetz von 1883

Reichsversichungsordnung von 1911

Gesundheitsreform von 1988

Bundessozialgerichts Definition „ Ein regelwidriger Körper- oder Geisteszustand dessen Eintritt entweder allein die Notwendigkeit einer Heilbehandlung oder zugleich ausschließlich Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat“

Aufgaben der Krankenversicherung

Krankheitsverhütung

Gesundheitsförderung

Krankheitsbehandlung und Rehabilitation

Aufklärung und Beratung

Begriff des Versicherungsfalles

Krankheit

Mutterschaft

Tod

Krankheitsfrüerkennung

Schwerbedürftigkeit

Vorbeugende Gesundheitsförderung

Sonstige Hilfen

Leistungen der Krankenversicherung

Voraussetzung: Bestehen der Mitgliedschaft

               Eintreten eines Versicherungdfalles

               Förderung der Gesundheit

               Verhütung von Krankheiten

               Früherkennung von Krankheiten

               Behandlung von Krankheiten

               Medizinische Rehabilitation

               Schwerbedürftigkeit

               Zahlung von Krankengeld

               Zahlung von Sterbegeld

Sachleistungen: ärztliche Behandlung

                Arznei

                Krankheitspflege

Geldleistungen: Krankengeld bei Arbeitsunfähigkeit

                Mutterschaftsgeld

                Sterbegeld

Aufgabe der sozialen Unfallversicherung

Die Unfallversicherung hat die Aufgabe, mit allen geeigneten Mitteln Arbeitsunfälle und Berufserkrankheiten zu verhüten.

Tritt trotz der Unfallverhütungsmaßnahmen ein Arbeitsunfall ein, so entschädigt die Unfallversicherung den Verletzten durch:Widerherstellung der Erwerbsfähigkeit

                                        Arbeits- und Berufsförderung

                                        Erleichterung der Verletzungsfolgen

                                        Und durch die Leistungen in Geld (bei Tod, 

                                        Sterbegeld für die Hinterbliebene, 

                                        Überführungskosten, laufende Rente.

Auf alle Leistungen besteht ein Rechtsanspruch.

Begriff des Arbeitsunfalls

Ein Arbeitsunfall ist ein auf äußeres Einwirken beruhendes, körperlich schädigendes, zeitlich eng begrenztes Ereignis, das mit einer versicherten Tätigkeit ursächlich zusammenhängt.

Begriff des Wegeunfalls

Ein Wegeunfall ist ein Unfall, der sich im Rahmen der versicherten Tätigkeit auf dem Weg bzw. Von dem Weg der Tätigkeit ereignet.

Zweck der Rentenversicherung

Die Rentenversicherung schützt die Mitglieder und Angehörige gegen Folgen der Erwerbsminderung, Alter und Tod.

Die Aufgaben der Rentenversichrung sind:Erhaltung, Besserung und Wiederherstellung der 

                                        Erwerbsfähigkeit des Versicherten. 

                                        Gewährung von Renten an Versicherte wegen

                                        Berufs/Erwerbsfähigkeit und von Altersruhegeld.

                                        Gewährung von Renten an Hinterbliebene des 

                                        Verstorbenen Versicherten.

                                        Förderung von Renten zur Hebung der 

                                        Gesundheitlichen Verhältnisse in der versicherten

                                        Bevölkerung.

                                        Aufklärung an Versicherte und Rentner.

Begriff der Berufsunfähigkeit

Berufsunfähigkeit ist, wer infolge Krankheit oder anderer Gebrechen durch zumutbare hinreichend vorhandene Tätigkeiten nicht mehr die Hälfte dessen verdienen kann, was ein vergleichbarer Versicherter mit ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten zu verdienen fähig ist.

Voraussetzungen für Rente wegen Erwerbsunfähigkeit
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit erhält, wer : erwerbsunfähig ist

                                             Die Wartezeit von 60 Kalendermonaten und 

                                             Mind. 36 Pflichtmonatsbeiträge erfüllt hat.

                                             Einen Rentenantrag gestellt hat.

Leistungen an Erkrankte (Geldleistungen)

Verletztengeld  §45ff.SGBVII        : Während der Medizinischen Rehabilitation

Übergangsgeld   §49ff.SGBVII        : Während der beruflichen Rehabilitation

Verletztenrente §56ff.SGBVII        : Vorläufige Rente, Gesamtvergütung, Dauerrente, 

                                      Abfindung.

Pflegegeld      §44SGBVII           :

Entschädigung   §31SGBVII           :

Besondere Unterstützung §39(2)SGBVII:

Übergangsleistungen gemäß §3BeKV    :

Leistungen an Verletzte ( Rehabilitationsleistungen )

Medizinische Maßnahmen §27SGBVII        : Stationär, ambulante ärztliche und zahnärztlich

                                          Behandlung, Kuren, Reisekosten. Ausstattung mit

                                          Körperersatzstücken, z.B. Zähne, Prothesen.

                                          Ausstattung mit orthopädischen und anderen

                                          Hilfsmitteln.

                                          Arznei uns Verbandsmittel.

                                          Heilmittel.

                                          Belastungserprobung und Arbeitstherapie.

                                          Pflege.

Berufliche Wiedereingliederung §35SGBVII: Umschulungs-, Aus oder Fortbildungsmaßnahmen.

                                          Arbeitserprobung, Berufsfindung.

                                          Eingliederungsbeihilfe.

                                          Sonstige Hilfen.

Soziale Wiedereingliederung §39SGBVII   : Ärztlicher verordneter Behindertensport.

                                          Wohnungshilfe.

                                          Spezielle Krankenfahrzeuge und sonstige Hilfen.

                                          Kraftfahrzeughilfe.

                                          Sonstige Hilfen.                               

Gewerbeaufsicht                                                      Berufsgenossenschaft

     (GA)                                                                    (BG)

nach §§21-23 ArbSchG, §52 BlmSchG                                    nach §§15-20 SGB VII

                                            Aufgaben:
Überwachung der Einhaltung von gesetzlichen    | Erlaß von Unfallverhütungsvorschriften 

Vorschriften mit allen amtlichen Befugnissen   | und die Überwachung von deren Umsetzung.

Der Ortspolizeibehörden.                       | Verhütung von Arbeitsunfällen.

Besichtigung und Prüfung von überwachungsbe-   | Verhütung von Berufserkrankheiten.

Dürftigen und genehmigungsbedürftigen Anlagen. | Erbringung von Leistungen zur 

Zusammenarbeit mit den anderen für den Arbeits-| Rehabilitation nach Unfällen.

Schutz zuständigen Einrichtungen.              | Zahlung von Geldleistungen zur 

                                               | Entschädigung bei Unfallfolgen.

                                           Befugnisse:

Recht zur jederzeitigen Besichtigung und       | Besichtigung des Unternehmens während 

Prüfung von Betrieben und Anlagen.             | der Arbeitszeit.

Verfügung von Maßnahmen zur Durchführung der   | Einholen von Auskünften über Arbeitsver-

Rechtsvorschriften.                            | fahren u. Gefahrstoffe.

                                               | Entnahme von Proben.

                                               | Treffen von Anordnungen bei „Gefahr im

                                               | Verzug“

         bei Verstößen                     Maßnahmen:         bei Verstößen

Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten| Verhängung von Verwarnungsgeldern bzw.

Durch Verwarnungsgelder bzw. Geldbußen gegen   | Geldbußen gegen Arbeitgeber, Beauftragte 

Arbeitgeber, Beauftragte und Arbeitnehmer.     | und Arbeitnehmer.

Stillegung von Anlagen und Untersagen des      | (§§ 56, 130, 30 OwiG )

Betreibens.                                    | (§§ 209-211 SGB VII )

( § 22 ArbSchG )                               | ($  20 AsiG )

Kenndaten zur Berechnung der Unfallhäufigkeit

Alle anzeigepflichtigen Betriebsunfälle

(>3Ausfalltage)

Verfahrene Arbeitsstunden

Bezugsgröße 1000000 h

UHR = meldepflichtige Betriebsunfälle x 1 Mio
       Verfahrene Arbeitsstunden

Warum eine Berechnung der UHR?

Um eine Beurteilung und Bewertung der Betriebsunfälle vornehmen zu können.

Vergleichbare Zeiträume zur Trendbeurteilung

Vergleichbarkeit der Bereiche

Aufgaben/Ziele der Unfallstatistik

Zum Erkennen und Beobachten von: Unfallstand

                                 Schweregrad

                                 Entwicklung

Zur Ermittlung von Unfallschwerpunkten: Wo?      Unfallorte

                                        Womit?   Gegenstände

                                        Wobei?   Tätigkeiten

                                        Wie?     Unfallhergang

                                        Was?     Verletzungsort/Verletztes Körperteil

                                        Wodurch? Ursachen

                                        Warum?   Verhaltensgründe

Als Grundlage zur Gefährdungsanalyse: Verbesserung des Unfallgeschehens in dem jewiligen 

                                      Betriebsbereich.

Als Grundlage für: Sich.-Programme

                   Maßnahmen

                   Sich.-Schulung/Unterweisung

Prüfungsfragen:
2.)

a.) Nennen Sie die 3 Versicherungsfälle!
    Arbeitsunfall, Berufskrankheit, Wegeunfall
b.) Welche 4 Personengruppen sollten auf keinen Pflichten zur Verhütung von                 

    Arbeitsunfällen übertragen werden? Begründen Sie Ihre Antwort!

    Sicherheitsfachkraft

    Sicherheitsbeauftragter      beratende Tätigkeit

    Betriebsrat                  nicht Weisungsbefugt

    Betriebarzt

c.) Nenne Sie 3 Sachverhalte, wann der Versicherungsschutz bei Unfällen Entfällt!
    Bei Alkohol

    Bei Drogen

    Bei Eigenwirtschaftlichen Tätigkeiten und 

    Vorsätzlich
3.)

a.) Nennen Sie 5 Rehabilitationsleistungen der Berufsgenossenschaft, die das Gesetzt bei Eintritt eines Versicherungsfall vorsieht.

Kur

    Stationäre Behandlung

    Umschulungen

    Körperliche Ersatzteile

    Kraftfahrzeughilfe

    Verbandsmaterial
b.) Nennen Sie 5 Geldleistungen der Berufsgenossenschaft, die das Gesetz bei Eintritt 

Versicherungsfalles vorsieht!

Sterbegeld

Witwengeld

Weisengeld 

Pflegegeld

Rentengeld

Verletztengeld

4.) Nennen Sie jeweils 2 wichtige Aufgaben der Berufsgenossenschaft und des Staatliches 

     Amt für Arbeitsschutz 

     BG: Verhütung von Arbeitsunfällen

         Verhütung von Berufskrankheiten

         Erstellen von UVVèn

         Erbringung von Leistungen zur Rehabilitation nach Unfälle

         Zahlung von Geldleistungen

     GA: Überwachung und Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften mit allen amtlichen     

         Befugnissen der Ortspolizeilichen Behörden

         Besichtigung und Prüfung von überwachungsbedürftigen und genemigungsbedürftigen

         Anlagen
5.)  

a.) Welche zwei Personengruppen ernennen Sicherheitsbeauftragte im Betrieb?

     Betriebsleitung und Betriebsrat
b.) Nennen Sie 4 Aufgaben der Sicherheitsbeauftragten!
    Weitergabe von Sicherheitsinformationen

    Einwirkung auf alle Mitarbeiter zum sicherheitsbewußten Handeln.

    Beteiligung bei der Einweisung von Arbeitsplatzneulingen.

    Unterstützung der Leitung bei der Durchführung des Arbeitsschutzes

    Teilnahme an Besprechungen in Fragen Arbeitsschutz

    Teilnahme an Inspektionen durch AS, Behörden, BG und Staatliches Amt    

    Für Arbeitsschutz sofern hier Sachverhalte des Arbeitsschutzes handelt

    Mitwirkung an Aktivitäten des jeweiligen Betriebes zum Arbeitsschutz

    Teilnahme an Unfalluntersuchungen

    Beteiligung bei der Erprobung von PSA

    Meldung Sicherheitstechnischer Mängel an Vorgesetzten

    Beseitigung Sicherheitstechnischer Mängel soweit möglich

    Enge zusammenarbeit mit BR, Betriebsarzt und AS im Rahmen der Gesetzlichen

    Vorschriften.

c.) Wer bestellt Fachkräfte für Arbeitssicherheit?

     Der Unternehmer
d.) Nennen Sie mindestens  4 Aufgaben der Sicherheitsfachkräfte!
 Den Arbeitgeber zu beraten insbesondere bei: Plannung, Ausführung und Unterhaltung

                                             Von Betriebsanlagen und von sozialen

                                             Und sanitären Einrichtungen.

                                             Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln.

                                             Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeits-

                                             Stoffen.

                                             Auswahl und Erprobung von Körperschutzmittel

                                             Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsab- 

                                             Laufs, der Arbeitsumgebung und in sonstigen

                                             Fragen der Ergonomie.

Die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel insbesondere vor der Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren,insbesondere vor der Einführung sicherheitstechnisch zu überprüfen.

Die Durchführung des Arbeitzschutzes und der Unfallverhütung zu beobachten und im Zusammenhang damit: Arbeitsstätten regelmäßig begehen festgestellte Mängel dem Arbeitgeber oder sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf deren Durchführung hinzuwirken.

Auf die Benutzung der PSA zu achten.

Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen und auszuwerten.

Maßnahmen zur Verhütung dieser Arbeitsunfälle dem Arbeitgeber vorschlagen.

Das alle im Betrieb Beschäftigten den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung entsprechend verhalten sie zu belehren und bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken.

5.) Nennen Sie mindestens 5 Pflichten des Unternehmers im Arbeitsschutz!

   Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufserkrankungen, Gesundheitsgefahren.

   Einrichten, Betreiben der Arbeitsstätten nach Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvor.

   Beurteilung der Arbeitsbedingungen, ermittlung der Gefährdung.

   Gelder für Arbeitsschutzeirichtungen bereitstellen.

   Arbeitsschutzausschüsse bilden

   Geeignete Mitarbeiter auswählen(Vorgesetzte,Betriebsärzte,SiFa,SB,Ersthelfer)

   Anweisungen zum Arbeitsschtz Überwachen

   UVV auslegen

   Unterweisungen der Versicherten nach UVVén

   Pflichtenübertragung durchführen

   Gegenüber BG, StAfA UVVén und Rechtsverordnungen beachten

   Anordnungen der BG,StAfA befolgen

   Besichtigungen durch BG StAfA gestatten.

